


• ich als Miteigentümer oder Verwalter eine Vertretungsbefugnis habe und ein Beschluss

der Wohnungseigentümergemeinschaft vorliegt.

• alle Angaben vollständig und wahrheitsgemäß sind.

Mir ist bekannt, dass 

• zu Unrecht - insbesondere aufgrund unzutreffender Angaben oder wegen

Nichtbeachtung der geltenden Richtlinien und Bestimmungen der Zuschusszusage -

erhaltene Zuschüsse an die Gemeinde Schwaikheim zurückzuzahlen sind.

• die Gemeinde Schwaikheim berechtigt ist, alle in diesem Antrag, im ggf. noch

einzureichenden Verwendungsnachweis-/Auszahlungsformular sowie in den

jeweiligen Anlagen personenbezogenen und sonstigen Daten zum Zwecke der

Zuschussbearbeitung zu erheben und, soweit dies zur Aufgabe der Gemeinde

Schwaikheim erforderlich ist, elektronisch zu verarbeiten, zu speichern und

auszuwerten.

• zur Bewilligung aus Vereinfachungsgründen kein gesonderter Bescheid erfolgt,

vielmehr stellt die Auszahlung des Betrages auf Ihr angegebenes Konto eine

stillschweigende Bewilligung in der überwiesenen Höhe dar.

VI. Verfahrenshinweise und Anlagen

Wichtig: Antragsstellung bitte innerhalb von 6 Monaten nach Installation des Balkonmoduls 

Anlagen: 

D Kopie der Rechnung des Balkonmoduls (Zertifizierung nach VDE AR-N-4105: 2018-11 

ist nachweisbar) 

D Bei denkmalgeschützten Gebäuden: Denkmalschutzrechtliche Genehmigung 

D Für Unternehmen: Aufzählung der Bescheinigungen /De-Minimis 

Datum und Unterschrift: 

Der Antrag ist ausgefüllt und unterschrieben an folgende Stelle einzureichen: 

Gemeinde Schwaikheim 
Bauverwaltungsamt 
zu Hd. Zoe Grötsch
Marktplatz 2-4 
71409 Schwaikheim 

oder per E-Mail an: zoe.groetsch@schwaikheim.de 
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